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Bebauungsplan Nr. 86 Innenentwicklung Siedlung Düsterohl, 1. beschleunigte 
Änderung 
1. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der öffentlichen 
Entwurfsauslegung 
2. Satzungsbeschluss 
 
Gremium Status Datum Beschlussqualität 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt Ö 13.06.2018 Vorberatung 

Stadtrat Ö 05.07.2018 Entscheidung 

 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
1.  Abwägung der in der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
(Beteiligung der Öffentlichkeit) i.V.m. § 13 a BauGB sowie der Beteiligung der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB und 
der Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen 
 
Die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit) fand 
vom 17.04.2018 bis zum 18.05.2018 statt und die Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der 
Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB fand mit Schreiben vom 16.04.2018 bis 
zum 18.05.2018 statt. 
 
 
1.1 Abwägung der gem. § 3 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen  
      (Beteiligung der Öffentlichkeit) 
 
Es sind keine Stellungnahmen oder Anregungen eingegangen. 
 
 
1.2 Abwägung der in der Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB (Behörden, Träger 
öffentlicher Belange) und der Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 
2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
 
Schreiben Nr. 1 des Oberbergischen Kreises vom 17.05.2018 
 
Es bestehen gegen die von Ihnen vorgelegte Planung keine Bedenken. 
 



Hinweis: 
Der von der Änderung betroffene Bereich im Plangebiet wird im Mischsystem 
entwässert. Sollte von dieser Entwässerung abgewichen werden, so ist dieses 
rechtzeitig mit der Unteren Wasserbehörde abzustimmen. 
 

**************** 
 
Der im Schreiben angegebene Hinweis bezieht sich inhaltlich nicht auf das vorliegende 
1. beschleunigte Änderungsverfahren des Bebauungsplans Nr. 86, sondern auf das 
Baugenehmigungsverfahren. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auswirkungen 
auf die Festsetzungen des Bebauungsplans hat dieser Hinweis nicht. 
 
Schreiben Nr. 2 bis Nr. 10 
 

 Schreiben Nr. 2 der Hansestadt Wipperfürth, Fachbereich I vom 16.04.2018 

 Schreiben Nr. 3 der Westnetz GmbH vom 20.04.2018 

 Schreiben Nr. 4 der PLEdoc GmbH vom 20.04.2018 

 Schreiben Nr. 5 der Unitymedia NRW GmbH vom 23.04.2018 

 Schreiben Nr. 6 der Amprion GmbH vom 23.04.2018 

 Schreiben Nr. 7 der Industrie- und Handelskammer zu Köln vom 02.05.2018 

 Schreiben Nr. 8 der Bergische Energie- und Wasser-GmbH vom 07.05.2018 

 Schreiben Nr. 9 der Hansestadt Wipperfürth, Fachbereich II vom 07.05.2018 

 Schreiben Nr. 10 des Aggerverbandes vom 08.05.2018 
 
Die vorgenannten Schreiben stimmen der Planung zu, bringen keine Anregung zur 
Planung vor oder bestätigen, dass die zu vertretenden Belange nicht berührt werden. 
Sie sind daher nicht beigefügt und bedürfen keiner Abwägung. 
 

**************** 
Weitere Anregungen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
Träger öffentlicher Belange, die abwägungsrelevant sind oder Hinweise enthalten, sind 
nicht eingegangen. 
 
 
 
2. Satzungsbeschluss 
 
Die 1. beschleunigte Änderung des Bebauungsplans Nr. 86 Innenentwicklung Siedlung 
Düsterohl, bestehend aus dem Planteil und den textlichen Festsetzungen, wird gemäß 
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung mit der dazugehörigen Begründung beschlossen. Die 
Satzung tritt gemäß § 10 Absatz 3 BauGB erst nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Der Hansestadt Wipperfürth entstehen Kosten in Form von Personalaufwand für die 
Begleitung und Betreuung des Verfahrens. Entstehende Sach- und Planungskosten 
werden vom Antragsteller getragen. 



 
 
 
 
Demografische Auswirkungen:   
 
Durch die Ausweisung von Wohnbauflächen nimmt die Hansestadt Wipperfürth Einfluss 
auf die demografische Situation, ohne aber in diesem Fall die demografische 
Entwicklung in eine bestimmte Richtung zu steuern. Konkrete Auswirkungen auf den 
demografischen Wandel sind auf der Planungsebene nicht zu benennen, da die 
Bebauungsmöglichkeiten nicht erweitert werden und nur die bisher festgelegte 
zweigeschossige Bebauung durch die Änderung ermöglicht wird. 
 
 
 
 
Begründung: 
 
Zu 1.:  
Es sind 10 Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange 
eingegangen, wovon 9 Stellungnahmen keiner Abwägung bedürfen. Die eine 
abwägungsrelevante Stellungnahme beinhaltet Hinweise, die jedoch zu keinen 
Änderungen der Festsetzungen des Bebauungsplanes führen.  
 
Zu 2.:  
Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen sind keine Änderungen der 
Planunterlagen der 1. beschleunigten Änderung des Bebauungsplans Nr. 86 
erforderlich. 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1:  Abwägungsrelevante Stellungnahme aus der Beteiligung der Behörden und 

Träger öffentlicher Belange (Schreiben des Oberbergischen Kreises vom 
17.05.2018) 

Anlage 2:  Bebauungsplan Nr. 86 Innenentwicklung Siedlung Düsterohl, 1. Änderung 
Anlage 3:  Planinhalt der 1. Planänderung Bebauungsplan Nr. 86 Innenentwicklung 

Siedlung Düsterohl 
Anlage 4:  Begründung der 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 86 Innenentwicklung 

Siedlung Düsterohl 
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